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1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf an 
den Grossen Rat. 

 
Begründung 
Das Erziehungsdepartement hat am 15. November 2012 Richtwerte festge-
legt, wonach im kantonalen Durchschnitt eine möglichst gleichmässige Ver-
teilung der Schülerinnen und Schüler (je 32%) auf die drei Leistungszüge der 
Sekundarschule angestrebt wird. Im Rahmen der Massnahmen zur Stabili-
sierung der Übertrittsquoten wurden im Jahr 2018 die Voraussetzungen ver-
schärft, indem bei unterschiedlichen Berechtigungen in den zwei Semester-
zeugnissen der 6. Primarschulklasse jeweils die Berechtigung für den 
Leistungszug mit den tieferen Anforderungen massgeblich ist. Die Volks-
schulleitung hatte Ende April 2023 eine Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem 
Auftrag, einen Bericht und Vorschlag zu Semester- oder Jahreszeugnissen in 
der Primarschule zu erstellen. Der Vorschlag des Erziehungsdepartements, 
künftig im letzten Primarschuljahr anstelle der Semesterzeugnisse ein Jah-
reszeugnis auszugeben, befindet sich seit Anfang Februar 2024 in der Kon-
sultation. 
 

                                                                                            
 


